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Einleitung

Chemische Stoffe sind fester Bestandteil unse-
res Alltags. Sie finden sich in faktisch allen Ma-
terialien und Produkten, die uns umgeben – in 
Kunststoffartikeln, Lebensmitteln, Kosmetika, 
Farben und Lacken, Baumaterialien, Textilien, 
Fahrzeugen, Arzneimitteln und vielem mehr. Im-
mer häufiger kommen auch innovative Materia-
lien und Materialkombinationen zum Einsatz, die 
neue und verbesserte Eigenschaften aufweisen 
und für bestimmte Anwendungen „maßgeschnei-
dert“ werden können. Zu diesen, als Advanced 
Materials bezeichneten neuartigen Materialien, 
zählen zum Beispiel Nanomaterialien, aber auch 
etwa Biopolymere, Verbundwerkstoffe, neuarti-
ge Metalllegierungen und Fasern.1 Diese Mate-
rialien werden in immer mehr Anwendungsfel-
dern eingesetzt, etwa in Lebensmittelverpackun-
gen, in der Energieerzeugung und -speicherung, 
in der Elektronik, der Medizin oder in kosmeti-
schen Produkten. Advanced Materials stellen die 
Sicherheits- und Risikobewertung aufgrund ihrer 
einzigartigen Materialeigenschaften vor beson-
dere Herausforderungen. Jedoch sollten alle 
Chemikalien, Materialien und Produkte, die laut 
EU-Chemikalienrecht (REACH- und CLP-Verord-
nung) als Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse be-
zeichnet werden, sicher in der Verwendung sein 
und keine Gefährdung für Arbeitnehmer*innen, 
Verbraucher*innen und die Umwelt darstellen. 
Eine erste, rechtlich bindende Direktive zur Si-
cherheit von chemischen Substanzen wurde be-
reits 1967 mit der Gefahrstoffrichtlinie wirksam. 
Mittlerweile existiert eine Vielzahl von Regelwer-
ken, welche die Sicherheit aller am EU-Markt be-
findlichen Produkte gewährleisten sollen. So re-
gelt die Verordnung über die allgemeine Produkt-
sicherheit2, dass nur sichere Produkte in Verkehr 
gebracht werden dürfen. Darüber hinaus gibt es 
eine umfassende Regulierung für chemische Stof-
fe durch die Chemikalienverordnung REACH3 
sowie sektorspezifische Regulierungen wie etwa 
für Lebensmittel, Kosmetika, Biozide, Pflanzen-
schutzmittel und Arzneimittel, welche u. a. sicher-
stellen sollen, dass die Gesundheit von Verbrau
cher*innen nicht gefährdet wird.

In den letzten Jahren lag der Fokus von Forschungs
projekten verstärkt auf der Entwicklung von Kon-
zepten, um die Sicherheit von Nanomaterialien 
und anderen Advanced Materials bereits in den 
Innovationsprozess zu integrieren. Der Sicher
heitsaspekt soll möglichst früh, bereits während 
der Design- bzw. Entwicklungsphase, berücksich
tigt werden. Eines dieser Konzepte ist das soge-
nannte „Safe-by-Design“ (SbD)-Konzept, das 
Herstellern von Nanomaterialien oder nanoma-
terialhaltigen Produkten als Hilfestellung bei der 
Sicherheitsbewertung und Risikominimierung die
nen soll.4 Zahlreiche Projekte und Forschungs-
initiativen haben sich in der Vergangenheit mit 
dessen Entwicklung beschäftigt (für einen Über-
blick siehe4,5,6). Das SbD-Konzept wurde fortlau-
fend weiterentwickelt und das ursprünglich für 
Nanomaterialien entwickelte Konzept auch auf 
andere Advanced Materials und Chemikalien aus
geweitet. Schließlich wurde das Konzept um den 
Aspekt der Nachhaltigkeit erweitert, wobei auf 
bestehenden Konzepten, wie z. B. dem Ökode-
sign-Konzept und den 12 Prinzipien der Grünen 
Chemie, aufgebaut wurde.7 Somit sollen neuar-
tige Materialien nicht nur sicher für Arbeitnehmer*in
nen und Verbraucher*innen sein, sondern auch 
für die Umwelt keine Gefährdung darstellen und 
in Hinblick auf deren Nachhaltigkeit entwickelt und 
gestaltet werden. Dieser Gedanke spiegelt sich 
im Konzept namens „Safe-and-Sustainable-by-
Design“ (SSbD) wider. Konzepte wie SSbD sind 
notwendig, um den Ambitionen der EU in Rich-
tung Kreislaufwirtschaft und dem Null-Schadstoff-
Ziel sowie den damit verbundenen Richtlinien ge
recht zu werden. Diese werden in Strategiepa-
pieren wie z. B. dem Europäischen Green Deal8, 
dem neuen EU-Aktionsplan für Kreislaufwirt-
schaft9, der EU-Chemikalienstrategie für Nachhal
tigkeit10 sowie der Agenda 203011 vorgegeben.

Das vorliegende Dossier stellt aufbauend auf 
dem vorangegangenen Dossier zu „Safe-by-De-
sign“4 die Weiterentwicklung zum SSbD-Konzept 
vor und erläutert die einzelnen Phasen bzw. Be-
wertungsschritte des derzeit vorliegenden SSbD-
Rahmenwerks12. Ebenso setzt es sich kritisch 
mit den notwendigen Bedingungen für eine Um-
setzung des Konzepts in der Praxis auseinander.

Zusammenfassung

Zunehmend werden innovative Chemikalien 
und Materialien, wie Advanced Materials, in 
den verschiedensten Anwendungsbereichen 
eingesetzt. Advanced Materials, zu denen 
zum Beispiel Nanomaterialien oder Biopoly-
mere zählen, stellen die etablierte Sicherheits- 
und Risikobewertung vor neue Herausforde-
rungen, da sie aufgrund ihrer Größe, Form und 
Oberflächenbeschaffenheit besondere Eigen-
schaften aufweisen, die sie von konventionel-
len Materialien unterscheiden. In den letzten 
Jahren wurden Konzepte wie z. B. „Safe-by-
Design“ für Nanomaterialien entwickelt, um 
den Sicherheitsaspekt bereits in der frühen 
Design- bzw. Entwicklungsphase zu integrie-
ren. Dieses Konzept wurde weiterentwickelt, 
auf andere Advanced Materials und generell 
auf Chemikalien ausgeweitet sowie um den 
Aspekt der Nachhaltigkeit zu „Safe-and-Sus-
tainable-by-Design“ (SSbD) erweitert. Ein Rah
menwerk für eine Sicherheits- und Nachhaltig
keitsbewertung wurde im Jahr 2022 vom Joint 
Research Centre (JRC) der Europäischen 
Kommission vorgelegt und soll dazu beitra-
gen, die ambitionierten Ziele des europäischen 
„Green Deal“ und die der „Chemical Strategy 
for Sustainability“ (CSS) zu erreichen. Das 
SSbD-Rahmenwerk soll Unternehmen und 
Organisationen Hilfestellung bieten, nicht nur 
die Sicherheit, sondern auch die ökologische 
und sozioökonomische Nachhaltigkeit zu be-
werten und diese beim (Re-)Design von Che-
mikalien und Materialien zu berücksichtigen. 
Eine Anwendung des SSbD-Konzepts beruht 
derzeit auf Freiwilligkeit. Die praktische Um-
setzung stellt für Hersteller aufgrund der Kom-
plexität und oftmals fehlender Daten eine um-
fangreiche Aufgabe dar. Geeignete Rahmen-
bedingungen und zusätzliche Maßnahmen 
zum Kompetenzaufbau, zur Kooperation und 
Koordination sowie zur Unterstützung sind 
notwendig, um eine Umsetzung des SSbD-
Konzeptes in Unternehmen – insbesondere in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) – 
weiterhin zu fördern. 
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Das SSbD-Rahmenwerk
Ein Meilenstein für eine europaweite Umsetzung 
eines Konzeptes zur sicheren und nachhaltigen 
Entwicklung und Handhabung von Chemikalien 
und Materialien wurde im Juli 2022 durch den 
technischen Bericht des Joint Research Centres 
(JRC) mit dem Titel „Safe and sustainable by de-
sign chemicals and materials – Framework for 
the definition of criteria and evaluation procedu-
re for chemicals and materials” gesetzt.12 Darin 
wird ein Rahmenwerk vorgestellt, welches einen 
Leitfaden zur Implementierung von Sicherheits- 
und Nachhaltigkeitsaspekten während der (Re-)
Design-Phase von Chemikalien und Materialien 
sowie Indikatoren zur Bewertung dieser Aspek-
te präsentiert.

Das SSbD-Rahmenwerk ist in zwei Phasen 
unterteilt (siehe Abb.1):12

Phase 1 ist die „(Re-)Design“-Phase, für wel-
che diverse Leitprinzipien und Indikatoren, wie 
beispielsweise die etablierten 12 Design-Prinzi-
pien der Grünen Chemie (Green Chemistry)13, 
berücksichtigt werden. Diese Indikatoren spie-
geln die Sicherheits- und Nachhaltigkeitsziele 

während der Entwicklungsphase neu entwickel-
ter Chemikalien und Materialien wider. Neben 
den Prinzipien der Grünen Chemie wird auch auf 
andere Konzepte wie Grünes Ingenieurswesen 
(Green Engineering) oder „Safe-by-Design“ 
(SbD) von Nanomaterialien zurückgegriffen. 
Beim Re-Design geht es vor allem darum, be-
reits auf dem EU-Markt befindliche Chemikalien 
oder Materialien nachhaltiger zu produzieren 
oder durch umweltfreundlichere Alternativen 
(Substitute) zu ersetzen. Sobald eine engere 
Auswahl an Substituten getroffen wurde, wird in 
der nächsten Phase eine toxikologische, ökolo-
gische und sozioökonomische Bewertung der 
Chemikalien/Materialien sowie der Herstellungs-
prozesse durchgeführt.

Phase 2 adressiert die Schritte der Sicherheits- 
und Nachhaltigkeitsbewertung. Hierbei spie-
len die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen (engl. Sustainable Development Goals 
[SDGs]) eine ausschlaggebende Rolle. Die SDGs 
können drei verschiedenen Dimensionen – Si-
cherheits-, Umwelt- sowie soziale und ökonomi-
sche Dimension – zugeteilt werden, die auch in 
der Phase 2 des SSbD-Rahmenwerks zur An-
wendung kommen. Die SSbD-Bewertungsschrit-

te 1, 2 und 3 adressieren die Sicherheits-Dimen-
sion, Schritt 4 die Umwelt-Dimension. Die sozia
le und ökonomische Dimension wird in Schritt 5 
berücksichtigt. Da in Phase 2 u. a. die Nachhal-
tigkeit bewertet wird, ist es wichtig, die im SSbD-
Rahmenwerk verwendete Definition von Nach-
haltigkeit zu verstehen: Im Kontext von Chemi-
kalien/Materialien wird hier Nachhaltigkeit als die 
Eigenschaft definiert, eine gewünschte Funktion 
zu erfüllen, ohne dabei festgelegte Nachhaltig-
keits-Grenzen während des gesamten Lebens-
zyklus zu überschreiten. Mit einer zusätzlichen 
Gewährleistung von sozioökonomischem Nutzen 
und der Verringerung externer Effekte sind die 
Dimensionen „Soziales“ und „Ökonomie“ in die-
se Definition von Nachhaltigkeit integriert.

Das Thema Sicherheit ist für alle Akteure ent
lang der Wertschöpfungskette von Chemikalien 
und Materialien bereits in vielen Gesetzen, z. B. 
Arbeitnehmer*innenschutz, verankert und in Un-
ternehmen entsprechend implementiert. Inner-
halb des SSbD-Rahmenwerks ist Sicherheit als 
die Abwesenheit von inakzeptablem Risiko für 
die menschliche Gesundheit und Umwelt defi
niert und in den Schritten 1-3 der Phase 2 um-
gesetzt.13

Abbildung 2:
Die Phasen des SSbD-Rahmenwerks im Innovationsprozess inkl. zugrundeliegende Design-Prinzipien (adaptiert nach12).  
Die umfassende SSbD-Bewertung, die den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) entspricht, besteht aus fünf Einzelschritten. 

Phase 1: (Re-)Design

Phase 2: SSbD-Bewertung
Schritt 1: Intrinsische Gefahrenbewertung

Schritt 2: Gefahrenbewertung in der Produktionsphase

Schritt 3: Gefahrenbewertung in der Endnutzerphase 
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Schritt 5: Soziale & ökonomische Nachhaltigkeitsbewertung 
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Im Folgenden werden die einzelnen SSbD-Be-
wertungsschritte der Phase 2 näher erläutert:

Im ersten Schritt der SSbD-Bewertung werden 
die intrinsischen Eigenschaften der Chemikalie 
bzw. des Materials überprüft. Dies liefert Wissen 
und Verständnis über potenzielle Gefahren, die 
von der Chemikalie/dem Material ausgehen 
könnten. In veröffentlichten Fallstudien des JRC 
erfolgt die Gefahreneinstufung auf Basis des Glo-
bal Harmonisierten Systems (engl. Globally Har-
monized System [GHS]) bzw. der CLP-Verord-
nung14. Dies inkludiert Gefahren für die mensch-
liche Gesundheit (z. B. akute Toxizität – oral/der-
mal/inhalativ, Haut sensibilisierend u. a.), Gefah-
ren für die Umwelt (z. B. aquatische Toxizität, 
schädigend für die Ozonschicht u. a.) und phy-
sikalisch-chemische Gefahren (z. B. explosiv, ae-
rosolbildend, oxidierende/r Flüssigkeit/Feststoff 
u. a.). Je nach Einstufung der Chemikalie/des 
Materials werden Punkte vergeben, die den Be-
wertungsprozess unterstützen. Auf Basis dieser 
Bewertung wird empfohlen, ein Ausschlusskrite-
rium zu definieren, um die Bewertung und gege-
benenfalls die Weiterentwicklung schon in die-
ser frühen Designphase zu beenden.12

In Schritt 2 wird die potenzielle Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit und Umwelt innerhalb 
der Produktions- und Verarbeitungsphase der 
Chemikalie bzw. des Materials bewertet. Dazu 
ist es notwendig, mit den genauen Abläufen der 
Produktion und Verarbeitung vertraut zu sein. Im 
Fokus der Bewertung steht hier die/das zu be-
wertende Chemikalie/Material und der Einfluss 
ihrer/seiner Eigenschaften auf den Produktions- 
und Verarbeitungsprozess, während in Schritt 4 
anhand einer Ökobilanz der gesamte Lebenszy-
klus über andere Parameter, wie z. B. Material- 
und Energieströme, Emissionen etc. bewertet 
wird. In der Praxis werden für eine Bewertung in 
Schritt 2 die Prozesse je nach Bewertungsmo-
dell in verschiedene Prozessschritte unterteilt. 
Am Beispiel der von der europäischen Chemika-
lienagentur (engl. European Chemicals Agency 
[ECHA]) entwickelten Software CHESAR 3 wer-
den diese Prozessschritte entweder als Prozess-
freisetzungskategorien (engl. Process Release 
Categories [PROCs]) oder Umweltfreisetzungs-
kategorien (engl. Environmental Release Cate-
gories [ERCs]) bezeichnet. In diesen Kategorien 
werden Faktoren wie z. B. Expositionsrouten und 
Mengen dargestellt, unter denen entweder der 
Mensch oder die Umwelt mit der/dem zu bewer-
tenden Chemikalie/Material in Berührung kom-
men könnte. Zusätzlich sind hier Parameter, die 
die Exposition beeinflussen, wie persönliche 
Schutzausrüstung der Arbeitnehmer*innen und 
prozessspezifische Sicherheitsanlagen relevant. 
Mithilfe einer entsprechenden Software, z. B. der 
bereits genannten CHESAR 3, kann somit, basie
rend auf den eingegebenen Daten, die sogenann
te Risikocharakterisierungsquote (engl. Risk Cha

racterization Ratio [RCR]) für die jeweilige Kate-
gorie (PROCs oder ERCs) berechnet werden.

Schritt 3 bewertet die möglichen Risiken wäh
rend der Produktnutzungsphase und unterschei-
det sich von Schritt 2 dahingehend, dass hier al-
le potenziellen Expositionsszenarien und Frei-
setzungskategorien in der Endnutzung definiert 
werden (z. B. Exposition durch Hautkontakt mit 
Nanomaterialien in Kosmetika). Abgesehen da-
von ist der Prozess der Bewertung ident mit dem 
in Schritt 2 und kann mithilfe der CHESAR Soft-
ware simultan durchgeführt werden.

Für Schritt 4 wird eine Lebenszyklusanalyse 
(engl. Life Cycle Analysis [LCA]) bzw. Ökobilanz 
als Bewertungsmethode der ökologischen Nach-
haltigkeit empfohlen, um die Umweltauswirkun-
gen des gesamten Lebenszyklus der Chemikalie/
des Materials zu berücksichtigen. Die EU emp-
fiehlt, die LCA nach der ISO-Richtlinie 14040: 
200615 durchzuführen. Im Rahmen einer LCA 
werden zuerst alle Energie- und Materialflüsse 
erfasst. Mit diesen als Sachbilanz zusammenge-
fassten Daten sowie materialspezifischen Daten 
zum CO2-Fußabdruck oder zur Toxizität kann die 
Auswirkung auf bestimmte Wirkungskategorien 
der Ökobilanz wie z. B. „Treibhauspotenzial“ oder 
„Humantoxizität“ berechnet werden. Mit der LCA 
können somit die ökologischen Vor- und Nach-
teile der neu entwickelten Chemikalie gegenüber 
konventionellen Chemikalien/Materialien – so
genannte „Bulk“-Chemikalien – verglichen und 
quantitativ dargestellt werden.

Neben der ökologischen Dimension der Nach-
haltigkeit, sind die Bereiche Ökonomie und 
Soziales im SSbD-Rahmenwerk in Schritt 5 zu-
sammengefasst. Wie bereits in der Definition von 
Nachhaltigkeit (siehe weiter oben) erwähnt, wird 
im SSbD-Rahmenwerk zwischen ökologischer 
und sozioökonomischer Nachhaltigkeit unter-
schieden. Soziale Aspekte sind anhand der 
SDGs dargestellt, wie etwa die Beendigung von 
Armut und Hunger und der Zugang zu Bildung für 
alle Menschen. Ökonomische Aspekte beinhal-
ten hingegen beispielsweise die Verbesserung 
der Produktionseffizienz oder die Verfügbarkeit 
von Rohmaterialien (Stichwort „kritische Rohstof-
fe“16). In der aktuellen Fassung des SSbD-Rah-
menwerks wird nicht näher darauf eingegangen, 
mit welchen Methoden soziale und ökonomische 
Faktoren in Schritt 5 konkret zu bewerten sind. 
Als Grund dafür wird die mangelnde Verfügbar-
keit ausgereifter Bewertungsmethoden ange-
führt. Es werden jedoch die soziale Ökobilanz 
(engl. Social Life Cycle Analysis [s-LCA]) und die 
Lebenszyklus-Kostenrechnung (engl. Life Cycle 
Costing [LCC]) als mögliche Bewertungsmetho-
den erwähnt. Die s-LCA- und LCC-Methoden 
müssen jedoch noch weiterentwickelt und stan-
dardisiert werden, um in der Praxis erfolgreich ein
gesetzt werden zu können. Die jeweiligen Bewer

tungsergebnisse aus den Schritten 1-5 sollen am 
Ende als Entscheidungshilfe für Unternehmen 
und Behörden zur gesamtheitlichen SSbD-Be-
wertung dienen.12, 17 

SSbD in Österreich 
und der EU

Die Thematik „Umwelt, Gesundheit und Sicher-
heit“ („Environment, Health and Safety“ [EHS]) 
von Materialien wird in Österreich bereits seit 
Jahren als höchst relevant eingestuft. Im Jahr 
2011 wurde ein spezifisches Förderungspro-
gramm für Themen der Nanotechnologie („Nano-
EHS Programm“)17 etabliert. Durch diese Nano-
EHS geförderten Projekte konnte Österreich eine 
führende Position in Europa im Bereich Sicher-
heitsforschung zu Nanomaterialien erreichen. 
Ein Schwerpunkt dieser Projekte lag in der Ana-
lyse der Anwendbarkeit des SbD-Konzepts so-
wie in der Ableitung von Handlungsempfehlun-
gen zur Erweiterung des Konzeptes.18 Das aus 
diesen einschlägigen Projekten ableitbare Wis-
sen hat österreichischen Akteuren auch in der 
SSbD-Thematik eine Rolle als Pionier und rele-
vanter Mitgestalter eingebracht. Dies spiegelt 
sich beispielweise in der Teilnahme österreichi
scher Akteure in zukunftsweisenden, internatio-
nalen Vorhaben und Projekten wider. Rückbli-
ckend wurde bereits in Projekten wie beispiels-
weise NANoREG an grundlegenden Entwicklun-
gen mitgearbeitet (hier wurde unter Mitwirkung 
österreichischer Akteure das SbD-Konzept für 
Nanomaterialien etabliert und in einer Fallstudie 
erstmalig angewendet). Aktuell sind europäische 
Projekte wie z. B. IRISS19 und PARC20 zu nen-
nen, welche maßgeblichen Einfluss auf die Um-
setzung von SSbD in Europa nehmen. In diesen 
Leitinitiativen ist Österreich durch kompetente 
Akteure vertreten, womit sich aktuell eine Vorrei-
terrolle für Österreich im europäischen Umfeld 
zeigt. Das Projekt IRISS ist als SSbD-Koordina-
tions- sowie Wissenstransferprojekt anzuführen, 
wohingegen das europäische Partnerschafts-
Programm PARC (Europäische Partnerschaft für 
die Bewertung von Risiken durch Chemikalien) 
der Entwicklung von SSbD ein eigenes Arbeits-
paket gewidmet hat. PARC verfolgt das überge-
ordnete Ziel, das Wissen um die Sicherheit che-
mischer Substanzen zu verbessern, um so die 
Gesundheit der Menschen und die Umwelt bes-
ser zu schützen. Im Zuge dessen werden wis-
senschaftlich fundierte Methoden und Instrumen-
te zur Bewertung von Chemikalienrisiken entwi-
ckelt und verbessert. Dies beinhaltet die Unter-
suchung verschiedener Expositionspfade, toxi-
kologischer Effekte und Umweltauswirkungen 
von Chemikalien. Neben der Bewertung von Ri-
siken unterstützt PARC auch die Entwicklung von 
Strategien und Maßnahmen zum Management 
dieser Risiken. Dazu gehören notwendige Vor-
schriften, Richtlinien oder bewährte Verfahren 
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zur sicheren Verwendung und Entsorgung von 
Chemikalien. Zudem beschäftigt sich PARC in-
tensiv mit der Operationalisierung des SSbD-
Rahmenwerks, wofür derzeit eine eigene SSbD-
Toolbox erstellt wird. Diese Toolbox soll vor al-
lem kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) 
als Werkzeug für die praktische Umsetzung von 
SSbD dienen. Dabei werden unterschiedliche 
Software-Lösungen, die Teilaspekte des SSbD-
Rahmenwerks adressieren und analysieren, zu-
sammengeführt. Der SSbD-Toolbox-Nutzer soll 
dadurch die Möglichkeit bekommen, das umfang-
reiche SSbD-Rahmenwerk möglichst holistisch 
und umfassend anzuwenden und alle Bewer-
tungsschritte durchzuführen. Die Herausforde-
rung in der Erstellung dieser Toolbox liegt einer-
seits in der Komplexität, Spezifizität und Benut-
zerfreundlichkeit der vorhandenen Tools sowie 
deren aktueller Verfügbarkeit und dem techni-
schen Support, andererseits im Zusammenführen 
der durch die unterschiedlichen Tools generier-
ten Daten in eine ganzheitliche SSbD-Bewertung. 

Die weiteren Schritte
Die für SSbD in Österreich zwingend notwendi-
ge Erweiterung des Wissensspektrums betref-
fend Nachhaltigkeit sowie die Integration der  
erarbeiteten Sicherheitsforschungs-Expertise  
in Hinblick auf eine zukünftige Umsetzung des  
SSbD-Rahmenwerks werden aktuell auf minis-
terieller Ebene diskutiert. Der Umfang des SSbD-
Rahmenwerks macht deutlich, dass zusätzliche 
Maßnahmen zum Kompetenzaufbau, zur Koope-
ration sowie Koordination getroffen und finanziert 
werden müssen, um in Österreich die betriebliche 
Umsetzung von SSbD, insbesondere für KMUs, 
zu ermöglichen. 

Eine Basis für die Umsetzung nationaler Maß-
nahmen zur Etablierung des SSbD-Rahmen-
werks stellt die SSbD-Roadmap21 dar, in der die 
folgenden Handlungsfelder aufgezeigt werden: 
(i) Strukturbildung und Vernetzung, (ii) Internati-
onale Kommunikation und Vernetzung, (iii) Schaf-
fung geeigneter Rahmenbedingungen, (iv) Wis-
sensaufbau und -transfer sowie (v) Begleitmaß-
nahmen und -forschung.

Auf europäischer Ebene ist die derzeitige Fas-
sung des SSbD-Rahmenwerks in Überarbeitung 
durch das JRC. Die Weiterentwicklung wird durch 
wiederkehrende Konsultationen mit europäi-
schen Akteuren begleitet, einhergehend mit Maß-
nahmen zu internationaler Kommunikation und 
Vernetzung. Als nächste Schritte bis zur 2025 
geplanten Veröffentlichung eines überarbeiteten 
Rahmenwerks werden unter anderem Erfah-
rungsberichte unterschiedlicher Stakeholder ge-
sammelt, auf deren Basis das Rahmenwerk dann 
schlussendlich überarbeitet wird. Relevante In-
formationen sind auf der SSbD-Homepage der 
Europäischen Kommission zu finden.22
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